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2 F R E U N D S C H A FTS-BAN N E R No. i

un d billiger geworden. Der Abonnementspreis ist
von Fr. 3. bisher, auf Fr. 2.40 pro Quartal reduziert
worden, damit sollte es jedem Artgenossen möglich
sein, sich das ,,Fr.-Banner" anzuschaffen. Im Nirm-
mernverkauf bleibt der alte Preis von 50 Rp. bestehen.

Wir hoffen bestimmt, die Zeitung bald wöchent-
lieh 'herausgeben zu können.

Und nun mit geschwellten Segeln hinein ins
„Neue Jahr!"

Was wir von Euch, Ihr lieben Mitglieder des ,,S.
Fr.-V.", von unseren Abonnenten, Freunden und Gön-
nern im neuen Jahre erbitten und erwarten, ist mit we-
nig Worten gesagt: Die alte Treue im neuen Jahr!
Dafür versprechen wir Euch die nämliche Liebe und
die gleiche Arbeitsfreudigkeit und unbeirrbare Festig-
keit in allem, was Euch und unserer idealen Sache
Wohl betrifft.

Ein glückseliges, neues Jahr, Gesundheit und Z1-
friedenheit, sowie Arbeit und Brot ist unser Wunsch
für Euch alle. Der Lenker der menschlichen Schick-
sale wolle auch im neuen fahre uns die Wege leiten,
die uns zum Frieden und zum Heile dienen.

Ein kräftiges „Glückauf" im neuen Jahr!
Der Zentral-Vorstand des „S. Fr.-V."
Der Vorstand der Sektion Zürich
Der Vorstand der Sektion Basel
Der Vorstand der Sektion Luzern
Redaktion u. Verlag d. „Fr.-Banner"

Das Geschenk.
Ich leg' dir zu Füßen mein flammendes Herz,
Du hast -seine Gluten entfacht
Dir hin ich zu eigen in Freude und Schmerz
Denn du hast mich glücklich gemacht,.

Der Klang deiner Stimme schwingt leis' durch den
Ich werfe mich dir an die Brust [Raum.,
Und wie ich's so oft schon mir wünschte im
Versink ich im Meere der Lust. [Traum

Du lächelst verstehend und streichelst mein Haar,
Denn' du .weißt, wie lieb ich dich habt
Selbst' Leben und Seligkeit bring' ich dir dar,
Deinl Freund will ich sein bis zum Grab.

R ich. S c h e 11 e r,

Die Homosexualität
im Lichte der einzelnen kantonalen Strafgesetze

und des Entwurfes für das neue eidg.

Strafgesetzbuch.
I (voii Dr. Zweifel)

Eingangs dieses Artikels möchte ich die Gründe
für die Beibehatlung einer Strafbestimmung m dieser
Materie darlegen, wie sie noch heute von fast allen
Staatsrechtslehrern und von fast allen gesetzgebenden
< )rganisatoren behauptet und festgehalten werden. Das
entbindet mich in weitem Maße der Aufgabe, diese
interessante Frage auch historisch zu beleuchten, ob-
wohl das ein aufschlußreiches Kapitel ist, das

aber leider aus Raummangel zurückgestellt werden
muß. Der Grundsatz, der durch die ganze Rechtsge-
schichte hindurchgeht, findet sich schon in den Straf-
bestimmungen unter der oströmisch-christlichen Herr-
schaft, die ihr Motiv für das Einschreiten gegen die
,,widernatürliche" Unzucht nicht auf der Sorge für
die Sittlichkeit der Untertanen, liant, sondern dabei
restlos an das Staatswohl denkt. Vafentinian befürch-
tete bei der Straflosigkeit der „Männerliebe" eine
zunehmende Verbreitung und Schwächung der Volks-
kraft. Es ist gut, diese Anschauung auch bei den ande
ren Vorwänden nicht zu vergessen, denn wie man se-
hen wird, spielt dies ständig hinein. Diese Staatsräson
erzeigt sich nur wenig nachgiebig und rem humanitär
denkend, doch scheint nun doch allmählich die Zeit
zu kommen, wo sie unter dem Drucke der wissen-
schaftlichen, medizinischen und psychologischen For-
schung sich für ein gewisses Entgegenkommen endlich
doch entscheiden muß. Von der Möglichkeit, daß die
Homosexualität wahrscheinlich krankhafter Natur ist,
psychischer Sonderart oder zuweilen audi pathologi-
scher Entartung, sein könne, wußte man bis vor kur-
zem noch sehr wenig. Darum ist dieser Erscheinungs-
form auch so ungerechte Behandlung zuteil geworden.
Wieviel Leid, Schmach und alles was solche Justiz-
irrtümer mit sich bringen, hinter all den Scheiterhaufen
steckt, die den Artgenossen bereitet werden, all
die erniedrigenden Strafen, die sie zu erdulden hatten,
ist ein Kapitel, das nur mit den Hexenprozessen ver-
glichen werden kann.

Die Ansicht, daß die gleichgeschlechtliche Liebe
unsittlich sei, wie sie in weitem Maße noch heute
unter den Normalen verbreitet ist, beruht auf einem
instinktiven Grund der Abneigung. Allerdings ist zu
sagen, daß daran auch ganz besonders die Ausschrei-
tungen gewisser Lüstlinge nicht ganz ohne Schuld isi
und der Sache an und für sich sehr geschadet hat, so
wie in weiten Kreisen tier Bevölkerung die Juden alle
in einen Topf geworfen und gehaßt zu werden pflegen.

Unter den einzelnen Gründen, die man für die Be-

strafung vorgibt, lassen sich drei unterscheiden: i.aus
Forderung der Sittlichkeit: 2. im Interesse des allge
meinen Wohles und 3. im unmittelbaren Staatsinter-
esse. Zu Punkt 1: Nicht nur Urninge, sondern auch
manche, die sich zum Beschützer all der falsschen Be-
handlungen aufwerfen, leugnen die Sittlichkeit, unci
insofern tun sie es mit Recht, sofern es sich um die
Verteidigung einer Person, die von Natur aus so reran
lagt ist, handelt. Da wird eingeworfen, daß daneben
auch Laster vorkommen,, die sich von echter „.Konträr-
Sexualität" nur in Extremen genau festgestellt werden
können (man denke an männliche Prostitution, Orgien,
Erpressungen usw.). Dann argumentiert man weiter:
Die Betätigung eines Naturtriebes ist an und für sich
weder sittlich noch unsittlich, sie werde erst in dem
Fall unsittlich, wo sie von der Gemeinschaft, die die
Sitten bestimmt, mißbilligt wird, z. B. auch Polygamie.
Um sittlich zu handeln, muß man seine Ueberzcugung
der Anschauung des Lebenskreises, in dem man steht,
unterordnen. Vielleicht ist -es die Ansicht des Einzelnen
an und für sich nicht minder berechtigt, als die der
Andersdenkenden, allein sie habe keine Berechtigung
irf »:1er Gemeinschaft, wo diese tangiere. Sittlichkeit
ist bekanntlich nach Ort, Zeit und Verhältnissen ver-
schieden. Wer im Widerspruch mit der Sitte seines
Eleimatstaates handelt, dem kann der Vorwurf der Un-
Sittlichkeit nicht erspart werden und darüber entschei-
det das allgemeine Urteil der Oeffentlichkeit. Je Menu
lieber die Verhältnisse sind, um so untoleranter sind sie,


	Das Geschenk

